
Beschlussauszug
aus der

Sitzung der Gemeindevertretung der Gemeinde Benz 
vom 11.08.2021

Top 6 Prüfung der Voraussetzungen zur wirtschaftlichen Beteiligung 
der Gemeinde gemäß KV M-V §§ 68 ff.

Nach einer kurzen Besprechung wird entschieden, dass dieser Tagesordnungspunkt 
in der nächsten Gemeindevertretersitzung besprochen wird. Dann ist Frau Lange 
wieder im Amt und kann hierzu Näheres erläutern.

















Gründung eine Gesellschaft (GmbH) mit gemeindlicher Beteiligung 
 

 
Die gesetzliche Grundlage für die wirtschaftliche Betätigung einer Gemeinde ist in § 
68 Kommunalverfassung M-V geregelt (Auszug mit Kommentierung liegt bei). 
Wirtschaftliche Betätigung der Gemeinde ist jede Leistungserbringung, die ihrer Art 
nach auch von einem Privaten mit Gewinnerzielungsabsicht erbracht werden könnte. 
Das trifft für die Errichtung und den Betrieb einer Photovoltaikanlage zu. 
Diese wirtschaftliche Betätigung ist nur unter ganz bestimmten Voraussetzungen 
zulässig (§ 68 Absatz 2 KV M-V).  

 der öffentliche Zweck rechtfertigt das Unternehmen 
kein öffentlicher Zweck, wenn die Gemeinde an dem vom Wettbewerb 
beherrschten Wirtschaftleben überwiegend mit dem Ziel der Gewinnerzielung 
teilnimmt 
 

 Das Unternehmen muss im angemessenen Verhältnis zur Leistungsfähigkeit 
der Gemeinde stehen. 

 
 Die Gemeinde kann die Aufgabe ebensogut und wirtschaftlich wie Dritte 

erfüllen. 
 

Der § 68 Absatz 3 KV M-V beschreibt die Einrichtungen, die ebenfalls als 
wirtschaftliche Betätigung betrachtet werden müssen. Dazu gehören nach Nr. 4 auch 
Einrichtungen zu Erzeugung erneuerbarer Energien. Die Beteiligung der Gemeinde 
an der Gesellschaft zur Errichtung der Photovoltaikanlage darf also also nicht mit 
dem Ziel der Gewinnerzielung erfolgen. Der öffentliche Zweck muss im Vordergrund 
stehen und bei der nachfolgend beschriebenen Antragstellung, bei der 
Beschlussfassung und im Gesellschaftervertrag auch beschrieben werden.  
 

 Beteiligung / Stellungnahme der Industrie- und Handelskammer sowie 
Handwerkskammer  
- Frist für die Stellungnahme = 4 Wochen (§ 68 Absatz 7 S. 2 KV M-V) 
- Prüfung der Auswirkungen auf die mittelständische Wirtschaft und auf das 

Handwerk 
 
Zulässigkeitsvoraussetzungen nach § 69 KV M-V: 

 durch die Ausgestaltung des Gesellschaftervertrages ist sicher zu stellen, 
dass der öffentliche Zweck des Unternehmens erfüllt wird 

 die Gemeinde einen angemessenen Einfluss (je nach Größe des 
Unternehmens im Aufsichtsrat oder im Überwachungsorgan) erhält und 
dieser auch durch Gesellschaftervertrag gesichert ist 

 die Haftung der Gemeinde auf einen ihrer Leistungsfähigkeit angemessenen 
Betrag begrenzt wird 

 die Einzahlungsverpflichtung (Gründungskapital) und die laufende 
Nachschusspflicht in einem angemessenen Verhältnis zur Leistungsfähigkeit 
der Gemeinde steht 

 
Informations- und Prüfrechte im Gesellschaftervertrag aufnehmen (§ 73 KV M-V)  
(Pflicht bei Beteiligungen ab 20 Prozent Gesellschafteranteilen, also mit 
maßgeblichen Einfluss – darunter eine „Sollbestimmung“) 



 jährliche Aufstellung eines Wirtschaftsplanes (in Anwednung der Vorschriften 
für Eigenbetriebe) mit 5-jähriger Finanzplanung -> der Gemeindevertretung 
zur Kenntnis vorzulegen 

 Aufstellung Jahresabschluss und Lagebericht nach Handelsgesetzbuch und 
deren Prüfung nach den Vorschriften des Kommunalprüfungsgesetzes 

 Übersendung Prüfbericht Abschlussprüfer 
 Teilnahmerecht des Bürgermeisters oder eines ähnlichen Organs an den 

Aufsichtsratssitzungen, sofern einer eingerichtet wurde (ansonsten vertritt der 
Bürgermeister die Gemeinde in der Gesellschafterversammlung nach § 71 
Absatz 1 KV M-V) 

 Beteiligung an anderen Gesellschaften bedarf der Zustimmung durch die 
Gemeinde  

 
Ablauf der Gründung der Gesellschaft: 
 
1.) Festlegen der künftigen Gesellschafter des Unternehmens, des 
Gesellschaftzweckes und wesentliche Inhalte der Gesellschaft 
 
2.) Mit der Beschreibung der Punkte 1 die Stellungnahme von Handwerkskammer 
und IHK abfordern – Fristsetzung 4 Wochen. 
 
3.) Parallel – Auftellung eines Entwurfs des Gesellschaftervertages mit den Vorgaben 
aus § 73 KV M-V  
 
4.) Nachweis der Auswirkungen auf die Leistungsfähigkeit der Gemeinde und die 
Angemessenheit auf das Verhältnis zur Leistungsfähigkeit durch die Erstellung einer 
Wirtschaftlichkeitsberechnung / Wirtschaftsplan mit einem Ausblick von 5 Jahren. 
 
5.) Bitte um Vorabprüfung des Gesellschaftervertrages (mit Stellungnahme IHK und 
HK) durch die Rechtsaufsichtsbehörde beim Landkreis Nordwestmecklenburg. 
 
6.) Wenn alles positiv ist, den Beschluss der Gemeindevertretung nach § 22 Absatz 3 
Nr. 10 KV M-V herbeiführen (ggf. Bestellung von Aufsichtsratsmitgliedern) 
 
7.) Alle Unterlagen zur Anzeige an die Rechtsaufsichtsbehörde übersenden.  
 
8.) Nach Abschluss des Anzeigeverfahrens darf der Gesellschaftervertrag 
abgeschlossen und die Gesellschaft gegründet werden (notariell). 
 

 Parallel muss der Haushalt der Gemeinde geändert werden, sollte der 
Einzahlungsbetrag des Gesellschafteranteils den geplanten Anteil 
überschreiten. 

 
Nächste Entscheidungen der Gemeinde: 

 Wann wird die Gemeinde Gesellschafter? 
Variante A 
Die Gesellschaft kann grundsätzlich auch vor der Erstellung des B-
Planes mit 2 Gesellschaftern gegründet werden und die Gemeinde wird 
zu einem späteren Zeitpunkt Gesellschafter. Es muss jedoch der 
Gesellschaftervertrag zum Zeitpunkt der Beteilungung / Vorabprüfung 
durch die IHK, HK und Rechtsaufsicht bereits die notwendigen 



Informations- und Prüfrechte nach § 73 KV M-V enthalten. Das spätere 
Eintrittrecht der Gemeinde muss im Gesellschaftervertrag vorbehalten 
sein. Das vorgenannte Verfahren muss vor Eintritt aber ebenfalls 
durchlaufen werden. 
Die Einflußnahme der Gemeinde ist in dieser Konstellation nur bei der 
Bauleitplanung möglich. Auf die Gesellschaft, die Inhalte, die 
Wirtschaftspläne hat die Gemeinde dann wenig Einfluss. 
 
Variante B 
Grundsätzlich kann der B-Plan auch „abgekoppelt“ werden. Nach dem 
Beschluss über den städtebaulichen Vertrag tragen die beiden 
Investoren und die Gemeinde jeweils 1/3 der Kosten und damit auch des 
Risikos. Die Gründung der Gesellschaft erfolgt, wenn der B-Plan 
fortgeschritten ist und die Genehmigungsfähigkeit feststeht. Bei diesem 
Fortschritt sind die Investitionskosten und die voraussichtlichen Erträge 
besser zu beziffern. Die verauslagten Kosten der Gemeinde könnten, 
wenn die Beteiligung mit weniger als 1/3 (z.B. 20 Prozent) erfolgt, als 
Gesellschafteranteil angerechnet werden. 
 
Variante C 
Die Gesellschaft wird mit Gemeindebeteiligung unter Anwendung des 
o.g. Verfahrensweges gleich gegründet. 
 

 Mit welcher Höhe beteiligt sich die Gemeinde prozentual? (Wie hoch sind 
die Investitionskosten. Wie gestalten sich die Auswirkungen auf den 
Gemeindehaushalt nach dem Wirtschaftsplanentwurf.) 

 
 Wird ein Aufsichtsrat gebildet? Wer wird berufen? Vertreter der 

Gemeinde in der Gesellschaft ist gesetzlich der Bürgermeister, wenn 
dieser Gesellschafter ist, nimmt der Stellvertreter die Aufgabe wahr. 
 
 
Hinweis 
Es ist nur die Gründung eines Eigenbetriebes oder einer GmbH zulässig.  
Weitere Gesellschaftsformen, z.B. GmbH & Co. KG oder Aktiengesellschaften  
lässt die Kommunalvervassung nicht zu. 
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